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Landes- und Regionalplanung 
 

Fortschreibung des Regionalplans Donau-Wald; 

Beteiligung der Öffentlichkeit 

 
Der Regionale Planungsverband Donau-Wald erlässt gemäß Art. 16 Abs. 2 BayLplG fol-
gende 
 
 

Bekanntmachung: 
 
Der Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbandes Donau-Wald hat beschlos-
sen, den Regionalplan fortzuschreiben. Der Fortschreibungsentwurf des Kapitels 

 

B II Siedlungswesen 

 
wurde vom Planungsausschuss am 23.04.2015 gebilligt. 
Der Entwurf der Regionalplanänderung - einschließlich Begründung und Umweltbericht - 
liegt gemäß Art. 16 Abs. 2 BayLplG beim Landratsamt Deggendorf zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Auslegungsort: 
Landratsamt Deggendorf 
Zimmer Nr. 102, 1. Stock 
Herrenstraße 18 
94469 Deggendorf 
 
 
Auslegungszeit: 
15. Juni 2015 bis 17. Juli 2015 während der für den Parteiverkehr festgelegten Zeiten 
(Montag von 07.30 bis 12.30 Uhr, Dienstag von 07.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 
16.00 Uhr, Mittwoch von 07.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag von 07.30 bis 17.00 Uhr, Freitag 
von 07.30 bis 12.00 Uhr) 
 
Internet: 
Der Entwurf kann im Internet unter folgenden Adressen eingesehen werden: 
 
www.regierung.niederbayern.bayern.de 
www.region-donau-wald.de 

Schriftliche Äußerungen zur Fortschreibung des Regionalplans Donau-Wald sind bis zum 
Ablauf der Auslegungsfrist gegenüber dem Regionalen Planungsverband Donau-Wald, 
Leutnerstraße 15, 94315 Straubing, möglich. 

Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass Rechtsansprüche durch die Beteiligung der Öffentlich-
keit nicht begründet werden. 
 

Straubing, 18. Mai 2015 
REGIONALER PLANUNGSVERBAND DONAU-WALD 

 
gez. 

 
Josef Laumer 

Landrat 
Verbandsvorsitzender 

 

http://www.regierung.niederbayern.bayern.de/
http://www.region-donau-wald.de/
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Bekanntmachung 
der 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Unterhaltung von  

Gewässern III. Ordnung in den Landkreisen Deggendorf 
und Straubing-Bogen für das Haushaltsjahr 

 
2 0 1 5 

 
 

I. 
 

Aufgrund des Art. 12 der Verbandssatzung und der Art. 35 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 41 Abs. 1 
KommZG i.V. mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt der Zweckverband folgende  
Haushaltssatzung: 
 

§ 1 
 
Der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2015 wird in den Einnahmen und Ausga-
ben auf je 522.600.-- € festgesetzt. 
 
Der Vermögenshaushalt enthält Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 81.000-- €. 
 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenom-
men.  
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2015 nicht gedeckten 
Bedarfs, der nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Zweckverban-
des umgelegt werden soll (Verwaltungsumlage) wird auf 40.800.-- € festgesetzt (Umlage-
soll). 
Für die Bemessung der Umlage-Entgelte zur Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung 
werden die vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf ermittelten Hektargleichwerte  
(§ 22 Abs. 2-4 der Satzung) herangezogen. 
 
 
Die maßgeblichen Umlagegrundlagen aller Mitglieder des Zweckverbandes für das Haus-
haltsjahr 2015 betragen für die Berechnung der Verwaltungsumlage 142.369 Hektar-
gleichwerte. Der Umlagesatz wird somit im Verwaltungshaushalt auf 0,2866 € je Hgw. 
festgesetzt. 
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§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 65.000.-- € festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und (oder) den Stellen-
plan beziehen, werden nicht in die Haushaltssatzung aufgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
 

II. 
 

Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandsteile. 
 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 08.06.2015 bis einschließ-
lich 15.06.2015 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes (Markt Hengersberg, 
Mimminger Str. 2 – derzeit Donaustr. 10, Bauamt Erdgeschoss, 94491 Hengersberg) wäh-
rend der allgemein gültigen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
 
Hengersberg, 01.06.2015 
 
 
gez. 
 
 
Christian Mayer 
Verbandsvorsitzender 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Schulverbandes  

Mittelschule Hengersberg für das Haushaltsjahr 2015 

 
 
Aufgrund des Art. 9 Bay. Schulfinanzierungsgesetz, Art. 40 Abs. 1, Art. 26 Abs. 1 Satz 1 
KommZG sowie der Art. 63 ff GO erlässt der Schulverband Mittelschule Hengersberg fol-
gende Haushaltssatzung, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay.SchFG i.V. mit Art. 25 Abs. 
1 Satz 2 KommZG amtlich bekanntgemacht wird. 
 
 

I. 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt im 
Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.197.850.-- € 
und im  
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit      478.000.-- € 
ab. 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Verwaltungsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird auf             751.850.-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2014 von insgesamt  
206 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Verwaltungsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                           3.649,76 €. 
 
Investitionsumlage 
-Umlegung nach der Schülerzahl- 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs (Umlage-Soll)  
zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt wird auf                 49.700.-- € 
festgesetzt. 
Dieser ungedeckte Bedarf wird nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. Die Verbandsschule wurde am 1. Oktober 2014 von insgesamt  
206 Verbandsschülern (ohne Gastschüler) besucht. 
Die Investitionsumlage beträgt somit je Verbandsschüler                                241,26 €. 
 
 

§ 5 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 150.000.-- € festgesetzt. 
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§ 6 
 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft. 
 
 
 

II. 
 
 
Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 

III. 
 
 
Der Haushaltsplan liegt gemäß Art. 9 Abs. 9 Bay. SchFG i.V. mit Art. 40 Abs. 1, Art. 27 
Abs. 1 Satz 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 Satz 3 GO, in der Zeit vom 08. Juni 2015 bis 
26. Juni 2015 beim Markt Hengersberg, Donaustraße 10, 94491 Hengersberg, Rathaus, 1. 
Stock - Geschäftsleitung, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsichtnahme 
auf. 
 
 
Hengersberg, 01.06.2015 
Schulverband Mittelschule Hengersberg 
gez.: 
Christian Mayer  
Schulverbandsvorsitzender 
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30-0831 jbö-fr 

 

MANÖVERMELDUNG 
 
Name der Übung: 
Schneller Luchs 05/15 
 
Zeit: 
15.06.2015  bis 19.06.2015 

 

Übungsraum: 

StOÜbPI Metting, StOÜbPI Bogen, WÜbPI Bogen, Mariaposching, Ödwies 
 
Geplante Übungsaktivitäten:  
Die Übung findet im freien Gelände und in Kasernen auf StoÜbPI/TrÜbPI statt. 
 
Schwerpunkte der Übungshandlungen mit Kettenfahrzeugen 
StOÜbPI Metting, StOÜbPI Bogen, WÜbPI Bogen, Mariaposching, Ödwies 
 
Einzelheiten zur Übung: 
Einsatz Luftfahrzeuge1 UH1D, 1 CH53, 1 UH60 
 
Art und Anzahl der eingesetzten Boote, Fähren, Brücken 
 1 Fähre 
 
Sonstiges: 
Verwendung von Muntion: Rauchladung, Darstellung Schiedsrichter, Nebelkörper weiß, Signal-
rauch, grün, orange, rot, Handgranate Übung blau, Patrone Signalpistole  
 
 
Übungsform mit Kurzcharakteristik: 
Patrouillenfahrten, Minenausbildung, Reaction Force, Betrieb einer Rettungsstation, Betrieb eine 
Außenpostens/vorgel. GefSt., Tätigkeit BAT/Rett Trp, Drehflüglerausbildung(UH1D, CH53, UH60) 
 
Besonderheiten: 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. lie-
gengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergl.) fernzuhalten. Auf die Straf-
barkeit des Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwi-
derhandlungen können nach § 22 b des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ord-
nungswidrigkeit geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass zur Abwicklung von Manöverschäden die Gemeinden sowie die 
Wehrbereichsverwaltung Süd für die Bundeswehr und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
– Schadensregulierungsstelle des Bundes – Regionalbüro Süd in Nürnberg für die ausländischen 
Streitkräfte nähere Auskünfte erteilt. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagd-
ausübungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung 
zu verständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Deg-
gendorf unverzüglich mitzuteilen. 
 
Deggendorf, den 13. Mai 2015 
LANDRATSAMT 
 
gez. 
Dr. Becker 
Oberregierungsrätin 
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Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 

Aufgebotsverfahren 
 
 
 
 
 

Das Sparkassenbuch 
 
 
 

Nr. 3782312247 
 
 
 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf ist in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB 
wird das Sparkassenbuch hiermit aufgeboten und der Inhaber aufgefordert, binnen einer 
Frist von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden. 
Wenn innerhalb dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, wird das Sparkassenbuch 
für kraftlos erklärt. 
 
 
 
Deggendorf, 18.05.2015 
 
gez.  
 
 
Sparkasse Deggendorf 
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Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 
 
 

Kraftloserklärung 
 
 
 
 
 
Die Sparkassenbücher 
 
 
 
 

Nr. 3785078688 

Nr. 3831259431 
 
 
 
 
werden gem. Art. 39 AGBGB für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
Deggendorf, 26.05.2015 
 
 
Sparkasse Deggendorf 
 
 
 


